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Verpflichtungserklärung
Zum Zwecke der Verpflichtung nach § 6 des Gesetzes zum Schutz des Bürgers bei der Verarbeitung seiner Daten (Landesdatenschutzgesetz - DSG M-V) vom 28. März 2002 erschien 
Frau/Herr 
_____________________________________________________
(Vorname, Nachname) 
Die/Der Erschienene wurde auf die Wahrung des Datengeheimnisses nach § 6 DSG M-V verpflichtet. 
[bookmark: _GoBack]Sie/Er wurde darüber belehrt, dass es untersagt ist, geschützte personenbezogene Daten unbefugt zu einem anderen als dem zur jeweiligen rechtmäßigen Aufgabenerfüllung gehörenden Zweck zu verarbeiten, bekannt zu geben, zugänglich zu machen oder sonst zu nutzen und dass diese Pflichten auch nach Beendigung der Tätigkeit fortbestehen. 
Sie/Er wurde weiter darauf hingewiesen, dass Verstöße gegen das Datengeheimnis nach §§ 42, 43 DSG M-V – unbeschadet anderer Rechtsvorschriften – mit Bußgeld belegt sowie mit Geld- oder Freiheitsstrafen geahndet werden können; eine disziplinarrechtliche Verfolgung wird dadurch nicht ausgeschlossen. Eine Verletzung des Datengeheimnisses wird in den meisten Fällen gleichzeitig eine Verletzung der Amtsverschwiegenheit bzw. einen Verstoß gegen die arbeitsvertragliche Schweigepflicht darstellen; auch kann in ihr zugleich eine Verletzung spezieller Geheimhaltungspflichten liegen. 
Sie/Er erklärt, nunmehr hinreichend über die auferlegten Pflichten nach § 6 DSG M-V und die Folgen ihrer Verletzung unterrichtet zu sein. 
Sie/Er unterzeichnet dieses Protokoll nach Verlesung zum Zeichen der Geheimhaltung und bestätigt gleichzeitig den Empfang einer Ausfertigung der Niederschrift. 
_____________________________				Rostock, den __________________
([Stempel der] verpflichtende[n] Einrichtung) 
_____________________________				_____________________________
(Unterschrift des Verpflichtenden) 				(Unterschrift des Verpflichteten)
Auszug aus dem Landesdatenschutzgesetz 
§ 6 Datengeheimnis 
Personen, die bei öffentlichen Stellen oder ihren Auftragnehmern dienstlichen Zugang zu personenbezogenen Daten haben, ist es während und nach Beendigung ihrer Tätigkeit untersagt, diese Daten zu einem anderen als dem zur jeweiligen rechtmäßigen Aufgabenerfüllung gehörenden Zweck zu verarbeiten (Datengeheimnis). Diese Personen sind über die bei ihrer Tätigkeit zu beachtenden Vorschriften über den Datenschutz in geeigneter Weise zu unterrichten und bei der Aufnahme ihrer Tätigkeit auf das Datengeheimnis zu verpflichten.	
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